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Änderung Gerichtsorganisationsgesetz

Geltendes Recht [M05] 1. Lesung Plenum Obergericht vom 31. Mai 2017

Gesetz
über die Organisation der Zivil- und Strafrechtspflege
(Gerichtsorganisationsgesetz, GOG)

Der Kantonsrat des Kantons Zug,

gestützt auf Art. 14 und 445 der Schweizerischen Strafprozessordnung (Strafpro-
zessordnung, StPO) vom 5. Oktober 2007[SR 312.0], Art. 4, 5, 54 Abs. 2, 
68 Abs. 2 lit. d, 129, 142 Abs. 3 und 356 der Schweizerischen Zivilprozessord-
nung (Zivilprozessordnung, ZPO) vom 19. Dezember 2008[SR 272], 
Art. 6 Abs. 2, 7 Abs. 3 und 8 der Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung 
(Jugendstrafprozessordnung, JStPO) vom 20. März 2009[SR 312.1], 
Art. 91 Abs. 3 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs (StGB) vom 21. Dezember
1937[SR 311.0], Art. 13 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbe-
treibung und Konkurs (SchKG)[SR 281.1] sowie gestützt auf § 41 Bst. b und l, 
§ 54 Abs. 3, § 56, § 58 und § 63 Abs. 1 der Kantonsverfassung (KV)[BGS 111.1],

beschliesst:

I.

Gesetz über die Organisation der Zivil- und Strafrechtspflege (Gerichtsorganisati-
onsgesetz, GOG) vom 26. August 20101) (Stand 6. Dezember 2014) wird wie 
folgt geändert:

§  46
Leitende Oberstaatsanwältin oder Leitender Oberstaatsanwalt

1 Die Leitende Oberstaatsanwältin oder der Leitende Oberstaatsanwalt ist für die 
gleichmässige Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs im Kanton verant-
wortlich. Sie oder er ist dabei nicht an Weisungen gebunden.

1) BGS 161.1
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2 Sie oder er leitet die Staatsanwaltschaft und vertritt diese gegen aussen. Sie 
oder er ist gegenüber den Mitarbeitenden der Staatsanwaltschaft allgemein und 
in der Führung der einzelnen Strafuntersuchungen weisungsberechtigt.

3 Der Leitenden Oberstaatsanwältin oder dem Leitenden Oberstaatsanwalt ste-
hen die gleichen Befugnisse wie den Leitenden Staatsanwältinnen und Leitenden
Staatsanwälten sowie den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten zu. Sie oder er
kann jederzeit hängige Untersuchungen an sich ziehen oder Mitarbeitenden zur 
Bearbeitung zuweisen.

4 Die Leitende Oberstaatsanwältin oder der Leitende Oberstaatsanwalt vertritt die
Anklage vor den eidgenössischen Rechtsmittelinstanzen sowie den Kanton in 
Gerichtsstandsstreitigkeiten vor dem Bundesstrafgericht. Sie oder er kann mit 
dieser Vertretung Oberstaatsanwältinnen und Oberstaatsanwälte, Leitende 
Staatsanwältinnen und Leitende Staatsanwälte sowie Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte beauftragen.

5 Sie oder er übt die Funktion der Oberjugendstaatsanwältin bzw. des Oberju-
gendstaatsanwalts aus.

6 Sie oder er regelt die Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb der Staatsan-
waltschaft, soweit das Gesetz und die Verordnung des Obergerichts keine Rege-
lungen enthalten.

7 Sie oder er genehmigt Nichtanhandnahme- und Einstellungsverfügungen und 
kann gegen alle Strafbefehle Einsprache erheben.

8 Sie oder er bestellt im Vorverfahren die amtliche Verteidigung bzw. genehmigt in
dringenden Fällen deren Bestellung durch die verfahrensleitenden Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.
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IV.

Diese Änderung unterliegt dem fakultativen Referendum gemäss § 34 der 
Kantonsverfassung[BGS 111.1]. Sie tritt nach unbenutzter Referendumsfrist oder 
nach der Annahme durch das Volk am Tag nach der Veröffentlichung im Amts-
blatt in Kraft[Inkrafttreten am ...].

Zug, ...

Kantonsrat des Kantons Zug
 
Der Präsident
Daniel Thomas Burch
 
Der Landschreiber
Tobias Moser

Publiziert im Amtsblatt vom …
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